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Feststellung gemäß § 5 UVPG 

Stadtwerke EVB Huntetal GmbH Diepholz  

 

GAA v. 07.12.2023 

 

Die Firma Stadtwerke EVB Huntetal GmbH, 49356 Diepholz, Amelogenstraße 1 – 3, hat mit 

Schreiben vom 09.11.2023, hier eingegangen am 10.11.2023 die Erteilung einer Genehmigung 

gemäß § 4 i.V.m. § 19 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb einer Biomassefeuerungsan-

lage mit einer Feuerungswärmeleistung von 3,3 MW am Standort in 49356 Diepholz, Amelogen-

straße 1 – 3, Gemarkung Diepholz, Flur 14, Flurstück 61/6 beantragt. 

 

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 7 Abs. 2 S. 1 UVPG i. m. V. Nr. 

1.2.1 (S) der Anlage 1 des UVPG durch eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls zu 

ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) besteht.  

Gemäß § 7 Abs. 2 S. 2 UVPG ist die standortbezogene Vorprüfung als überschlägige Prü-

fung in zwei Stufen durchzuführen. Im Zuge der ersten Stufe prüft die zuständige Behörde zu-

nächst, ob anhand der in Nummer 2.3 der Anlage 3 zum UVPG genannten Schutzkriterien be-

sondere örtliche Gegebenheiten am Standort des Vorhabens vorliegen.  

 

Die Vorprüfung hat ergeben, dass für das Vorhaben eine UVP-Pflicht nicht besteht.  

 

Begründung: 
 

Am Standort des geplanten und beantragten Vorhabens liegen keine besonderen ö rtlichen 

Gegebenheiten vor. 

Anhand der eingereichten Antragsunterlagen ist erkennbar, dass sich im Einwirkbereich der 

geplanten Anlage Naturdenkmäler befinden. Insbesondere im Zusammenhang mit den durch 

das Vorhaben entstehenden Änderungen am Standort des Vorhabens, kann davon ausgegan-

gen werden, dass das Vorhaben die Schutzkriterien des Naturdenkmals nicht nennenswert tan-

gieren wird und somit keine besonderen örtlichen Gegebenheiten vorliegen. 

Insbesondere da der Standort schon ähnlich der durch das Vorhaben zu erwartenden Nut-

zung genutzt wird kann davon ausgegangen werden, dass sich keine erheblichen Änderungen 

des Standortes und seiner näheren Umgebung ergeben werden. 
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Zudem liegt das Vorhaben im Geltungsbereich eines gültigen Bebauungsplans, der für den 

Standort des Vorhabens eine Fläche für den Gemeindebedarf mit der Zweckbestimmung 

„Stadtwerke“ vorsieht. 

 

Diese Feststellung wird hiermit der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Sie ist nicht selbständig 

anfechtbar.  


